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TEIL B – TEXT 
 
ZUR SATZUNG ÜBER DEN BEBAUUNGSPLAN NR. 34 DER GEMEINDE 
HOHENKIRCHEN FÜR DEN BEREICH DES EHEMALIGEN GOLFHOTELS IN 
HOHEN WIESCHENDORF 
 
I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 

SONDERGEBIETE DIE DER ERHOLUNG DIENEN – FERIENHAUSGEBIET  
(§ 10 Abs. 2 und 4 BauNVO) 

 
Das Sondergebiet - Ferienhausgebiet dient zu Zwecken der Erholung dem 
touristisch genutzten, ferienmäßigen Wohnen überwiegend und auf Dauer einem 
wechselnden Personenkreis mit den dazugehörigen Anlagen und Einrichtungen zur 
Freizeitgestaltung, die das Freizeitwohnen nicht wesentlich stören.  
Die Dauerwohnnutzung ist grundsätzlich ausgeschlossen. 
 
Allgemein zulässig sind: 
- Ferienhäuser und Ferienwohnungen nach § 10 Abs. 4 BauNVO, die aufgrund 

ihrer Lage, Größe, Ausstattung, Erschließung und Versorgung für den 
Erholungsaufenthalt geeignet und dazu bestimmt sind, überwiegend und auf 
Dauer einem wechselnden Personenkreis zur Erholung zu dienen. Es sind 
Ferienwohnungen mit insgesamt maximal 76 Betten zulässig, 

- Anlagen für gesundheitliche und sportliche Zwecke (Fitness/ Wellness inkl. 
Sauna). 

 
Ausnahmsweise können nach § 10 Abs. 2 BauNVO zugelassen werden: 
- Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsinhaber 

und Betriebsleiter, soweit sie dem Betrieb der Ferienwohnungen dienen und der 
Zahl der zu betreuenden Ferienwohnungen jeweils deutlich untergeordnet sind, 

- Anlagen und Räume für die Verwaltung der Ferienhäuser, 
- Anlagen und Räume für die Energieversorgung der Ferienhäuser, 
- Anlagen und Räume für kulturelle, sportliche und soziale Zwecke sowie sonstige 

Einrichtungen der Freizeitgestaltung, 
- Räume nach § 13 BauNVO für die Gesundheit dienende Berufe. 

 
Im Baubereich 2 ist nur eine Saunaanlage allgemein zulässig.   
 

2. MAß DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, §§ 16 bis 21a BauNVO)) 

 
2.1 Grundflächenzahl 

Im Sondergebiet - Ferienhausgebiet darf gemäß § 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO die 
maximal zulässige Grundflächenzahl durch die Grundflächen der in § 19 Abs. 4 Satz 
1 BauNVO bezeichneten Anlagen bis zu 50 vom Hundert überschritten werden.  
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2.2 Höhe baulicher Anlagen 
2.2.1 Die Traufhöhe bezieht sich auf den Schnittpunkt der Außenhaut des Daches mit der 

Verlängerung der Außenkante der Außenwand.  
Die Firsthöhe bezieht sich auf den Schnittpunkt der Dachaußenhautflächen.  
Die Gebäudehöhe (OK max. Oberkante Gebäude) bezieht sich auf den Schnittpunkt 
der Außenhaut des Daches mit der Verlängerung der Außenkante der Außenwand. 
Bei Gebäuden mit Attika ist für die Gebäudehöhe die Oberkante der Attika 
maßgebend.   
Maßgebend ist die Dachaußenhautfläche des eingedeckten Daches. 

 
3. BAUWEISE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, § 22 BauNVO) 
 

Im Sondergebiet – Ferienhausgebiet ist nur die Errichtung von Einzelhäusern in der 
offenen Bauweise zulässig. 

 
4. NEBENANLAGEN, GARAGEN UND STELLPLÄTZE 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, §§ 12 und 14 BauNVO) 
 
4.1 Stellplätze gemäß § 12 BauNVO sind innerhalb des festgesetzten Sondergebietes 

- Ferienhausgebiet nur aufgrund des durch die zulässige Nutzung des 
Sondergebietes - Ferienhausgebiet verursachten Bedarfes zulässig. 

 
4.2 Innerhalb des Sondergebietes – Ferienhausgebiet sind Stellplätze gemäß § 12 

BauNVO nur innerhalb der hierfür festgesetzten Fläche gemäß Planzeichnung – 
Teil A zulässig. Garagen einschließlich überdachte Stellplätze (Carports) gemäß 
§ 12 BauNVO sind innerhalb des festgesetzten Sondergebietes - Ferienhausgebiet 
unzulässig. Es sind nur offene Stellplätze zulässig. Ausnahmsweise können 
überdachte Stellplätze zugelassen werden, wenn die Dächer mit 
Photovoltaikanlagen ausgestatten werden.  

  
4.3 Innerhalb des Sondergebietes – Ferienhausgebiet sind Nebenanlagen i.S. von § 14 

Abs. 1 BauNVO, wie Fahrradstellplätze und ein Sammelplatz für Abfallbehälter, nur 
innerhalb der hierfür festgesetzten Fläche gemäß Planzeichnung – Teil A zulässig. 
Die Unterbringung in einer Box oder in einem Gebäude ist zulässig.  

 
4.4  Anlagen gemäß § 14 Abs. 3 BauNVO sind von der Festsetzung gemäß Ziffer 4.3 

unberührt.    
 
5. FLÄCHEN FÜR AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB) 
 

Innerhalb der festgesetzten Flächen für Abgrabungen gemäß Planzeichnung – 
Teil A sind Abgrabungen des Baugrundstücks bis zu einer Höhenlage von 16,13 m 
über NHN zulässig. 

 
6. MIT GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTEN ZU BELASTENDE FLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 
 
 Im Sondergebiet Ferienhausgebiet sind Flächen mit Geh-, Fahr- und 

Leitungsrechten für Ver- und Entsorger und zugunsten des 
Abfallwirtschaftsbetriebes für die Sicherung der geordneten Abfallentsorgung 
festgesetzt.  
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II. GRÜNFLÄCHEN, NUTZUNGSREGELUNGEN UND MAßNAHMEN ZUM 
SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR 
UND LANDSCHAFT, ANPFLANZUNGS- UND ERHALTUNGSGEBOTE 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15, Nr. 20, Nr. 25 BauGB) 
 
1. GRÜNFLÄCHEN 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
1.1 Private Grünfläche – Parkanlage mit Spielplatz 

Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Parkanlage" ist parkartig mit 
Gehölzgruppen, Einzelbäumen und Wiesenflächen dauerhaft zu erhalten und zu 
pflegen. Die vorhandenen Gehölze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang 
artengleich zu ersetzen. Innerhalb der Grünfläche sind Elemente zur 
Gartengestaltung, wie Pavillons, Wege, Gewässer, Kommunikations-/ 
Aufenthaltsflächen sowie ein Spielplatz zulässig. 
 

1.2 Private Grünfläche – Schutzgrün 
Die private Grünfläche mit der Zweckbestimmung "Schutzgrün" dient der 
Abschirmung des Sondergebietes – Ferienhausgebiet gegenüber der Straße "Am 
Golfplatz" im Westen. Die innerhalb der festgesetzten Grünfläche vorhandene 
Hecke ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen und bei Abgang artengleich zu 
ersetzen.  

 
2. ANPFLANZUNGEN VON BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN 
 BEPFLANZUNGEN 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 

2.1 Für Anpflanzungen innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Streuobstwiese" sind ausschließlich Gehölze gemäß Pflanzliste 
in folgender Pflanzqualität zu verwenden: 
 
alte Kultursorten (Hochstamm, mind. 14/16 cm Stammumfang): 
Apfelsorten (Malus spec.): 
- „Mecklenburger Königsapfel“, 
- „Mecklenburger Orangenapfel“, 
- „Doppelmelone“, 
- „Doppelter Nonnenapfel“, 
- „Gelber Richard“, 
- „Prinzenapfel“, 
- „Doberaner Renette“, 
- „Träubchenapfel“. 
Birnensorten (Pyrus spec.): 
- „Augustbirne“, 
- „Grumbkower Butterbirne“, 
- „Goldrenette Römischer Kikker“, 
- „Gräfin von Paris“, 
- „Wallbirne“, 
- „Klevenowsche Birne“. 
Kirschsorten (Prunus spec.): 
- Vogelkirsche (Prunus avium), 
- „Schneiders Späte Knorpelkirsche“, 
- „Hedelfinger Riesenkirsche“, 
- „Kassens Frühe Herzkirsche“. 
Pflaumensorten (Prunus spec.): 
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- „Frühe Fruchtbare“, 
- „Italienische Zwetsche“. 

 
3. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR 

ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 Die festgesetzte Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur 

Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft ist als Wiesenfläche mit Wildobst- 
und Obstgehölzen zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. Für die Anpflanzungen 
sind Gehölze gemäß Pflanzliste unter Punkt II.2.1 zu verwenden. Die 
Anpflanzungen sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang artengleich zu ersetzen. 
Nicht bepflanzte Grünflächen sind als extensiv gepflegte Wiesenfläche anzulegen. 
Die auf der Fläche bereits vorhandenen und zum Bestand festgesetzten 
Einzelbäume sind ebenso dauerhaft zu erhalten. 
Die südlich und südwestlich innerhalb der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft vorhandenen 
Bepflanzungen, die gesondert als Bindungen für Bepflanzungen und für die 
Erhaltung vom Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen festgesetzt 
sind, sind dauerhaft zu erhalten.  

 
4. BINDUNGEN FÜR BEPFLANZUNGEN UND FÜR DIE ERHALTUNG VON 

BÄUMEN UND STRÄUCHERN UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN SOWIE 
VON GEWÄSSERN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b BauGB) 
 

4.1 Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten Einzelbäume und Gehölzbestände sind 
dauerhaft zu erhalten und zu pflegen; bei Abgang sind sie artengleich 
nachzupflanzen.  

 
4.2 Anpflanzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB sind dauerhaft zu erhalten und bei 

Abgang artengleich nachzupflanzen. 
 
 
III. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN  
 (§ 9 Abs. 4 BauGB und § 86 LBauO M-V) 
 
1. DÄCHER  
 
1.1 Die Hauptdächer der Hauptgebäude sind innerhalb des Baubereiches 1 gemäß 

Planzeichnung – Teil A zulässig: 
  - als symmetrische Satteldächer. 
   
1.2 Innerhalb des Baubereiches 2 gemäß Planzeichnung – Teil A sind folgende 

Dachformen zulässig: 
  - symmetrisches Satteldach 

- Flachdach. 
 
1.3 Der First ist immer in Längsrichtung des Gebäudes anzuordnen. 
 
1.4 Als Dacheindeckung der Hauptdächer der Hauptgebäude sind zulässig:  

- naturrote Tondachziegel oder naturrote Betondachpfannen. 
Unzulässig sind glänzende, wie glasierte und edelengobierte, Dachziegel und 
Dachsteine. Zulässig sind einfach engobierte Dachsteine. Ebenfalls sind Dachziegel 



 

Planungsstand: 07. Juni 2023 –Entwurf  5 
 

 

und Dachsteine nur mit leichter Changierung zulässig; nuancierte bzw. bunte Töne 
sind unzulässig. 
Innerhalb des Baubereiches 2 gemäß Planzeichnung – Teil A sind darüber hinaus 
folgende Dacheindeckungen für Flachdächer bzw. flach geneigte Dächer zulässig: 
- Gründach, 
- mit Bitumen-, Kunststoff- oder Elastomerbahnen mit und ohne Deckschicht, z.B. 

Kies. 
 

1.5  Dachaufbauten sind unzulässig; ausgenommen sind Dachlaternen. Die Dächer von 
Dachlaternen sind in der gleichen Dachform und –neigung wie die Hauptdächer zu 
errichten.  

 
1.6 Die Zulässigkeit von Solaranlagen ist von den Festsetzungen unberührt.  

 
2. FASSADEN 
  
2.1 Die Fassaden der Hauptbaukörper sind nur zulässig: 

- aus Verblendmauerwerk im roten Farbspektrum sowie im hellen Farbspektrum 
der grauen, braunen, gelben und beigefarbenen Farbtöne. 

- verputzt: Farbtöne im roten Farbspektrum sowie im hellen Farbspektrum der 
grauen, braunen, gelben und beigefarbenen Farbtöne. 

 
2.2 Innerhalb des Baubereiches 2 gemäß Planzeichnung – Teil A sind darüber hinaus 

zulässig: 
- Holzfassaden.  
 

3. WERBEANLAGEN  
 
Werbeanlagen sind nur an der Stätte der Leistung zulässig. Werbeanlagen mit 
flimmerndem oder wechselndem Licht sind unzulässig. Hinweis- und Werbeschilder 
sind bis zu einer Größe bis zu 1 m² zulässig. 

 
4. ORDNUNGSWIDRIGKEITEN 
 

Wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die gestalterischen Festsetzungen unter III.1 
bis III.6 verstößt, handelt rechtswidrig im Sinne des § 84 Abs. 1 Nr. 1 LBauO M-V 
und kann mit Bußgeld geahndet werden.  

 
 
IV. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN 

(§ 9 Abs. 6 BauGB) 
 

1. DENKMALSCHUTZ 
 
Baudenkmale sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht betroffen. 
Bodendenkmale sind nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht bekannt.  
Wenn während der Erdarbeiten Funde oder auffällige Bodenverfärbungen entdeckt 
werden, ist gemäß § 11 Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmale im Lande 
Mecklenburg-Vorpommern DSchG M-V die zuständige untere 
Denkmalschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg zu 
benachrichtigen und der Fund und die Fundstelle bis zum Eintreffen von 
Mitarbeitern des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege oder dessen Vertreter 
in unverändertem Zustand zu erhalten. Verantwortlich sind hierfür der Entdecker, 
der Leiter der Arbeiten, der Grundeigentümer sowie zufällige Zeugen, die den Wert 
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des Fundes erkennen. Die Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der 
Anzeige. 

 
2. FESTPUNKTE DER AMTLICHEN GEODÄTISCHEN GRUNDLAGENNETZE DES 

LANDES MECKLENBURG-VORPOMMERN 
  

 Vermessungsmarken sind nach § 26 des Gesetzes über das amtliche 
Geoinformations- und Vermessungswesen (Geoinformations- und 
Vermessungsnetz – GeoVermG M-V) vom 16. Dezember 2010 (GVOBUI. M-V S. 
713) gesetzlich geschützt. 
 
 

V. HINWEISE 
 
1. BODENSCHUTZ  
 

Der Grundstückseigentümer und der Inhaber der tatsächlichen Gewalt über ein 
Grundstück sowie die weiteren in § 4 Abs. 3 und 6 des Bundesbodenschutzgesetzes 
genannten Personen sind verpflichtet konkrete Anhaltspunkte dafür, dass eine 
schädliche Bodenveränderung oder Altlast vorliegt, unverzüglich der zuständigen 
unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises Nordwestmecklenburg mitzuteilen. 
Diese Pflicht gilt bei Baumaßnahmen, Baugrunduntersuchungen oder ähnlichen 
Einwirkungen auf den Boden und den Untergrund zusätzlich für die Bauherren und 
die von ihnen mit der Durchführung dieser Tätigkeiten Beauftragten, 
Schadensgutachter, Sachverständige und Untersuchungsstellen.  
Werden schädliche Bodenveränderungen oder Altlasten im Sinne des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) festgestellt, sind die Grundstückseigentümer in 
Grundlage von § 2 des Gesetzes zum Schutz des Bodens im Land Mecklenburg – 
Vorpommern [Landesbodenschutzgesetz (LBodSchG) M-V] verpflichtet, den 
unteren Bodenschutzbehörden der Landkreise und kreisfreien Städte hierüber 
Mitteilung zu machen.  
Bei allen Maßnahmen ist Vorsorge zu treffen, dass schädliche Bodeneinwirkungen, 
welche eine Verschmutzung, unnötige Vermischung oder Veränderung des Bodens, 
Verlust von Oberboden, Verdichtung oder Erosion hervorrufen können, vermieden 
werden. 

 
2. ABFALL- UND KREISLAUFWIRTSCHAFT 
 

Sollten während der Erdarbeiten Auffälligkeiten, wie unnatürliche Verfärbungen 
bzw. Gerüche des Bodens auftreten, ist die zuständige untere Bodenschutzbehörde 
des Landkreises Nordwestmecklenburg zu informieren. Der Grundstücksbesitzer ist 
als Abfallbesitzer nach § 15 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) zur 
ordnungsgemäßen Entsorgung des belasteten Bodenaushubs verpflichtet. Sie 
unterliegen damit gleichzeitig der Anzeigepflicht. 
 
Alle Baumaßnahmen sind so vorzubereiten und durchzuführen, dass von den 
Baustellen und fertiggestellten Objekten eine (sach- und umweltgerechte 
Abfallentsorgung nach den gesetzlichen Bestimmungen) gemeinwohlverträgliche 
und geordnete Abfallentsorgung entsprechend der Abfallsatzung des Landkreises 
Nordwestmecklenburg erfolgen kann. 
 
Es wird weiterhin darauf hingewiesen, dass beim Rückbau vorhandener Anlagen 
darauf zu achten ist, dass weder Boden noch Bauschutt von rückzubauenden 
Gebäuden und Anlagen schadhaft belastet ist. 
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3. MUNITIONSFUNDE 
 

Munitionsfunde sind nicht auszuschließen. Konkrete und aktuelle Angaben über die 
Kampfmittelbelastung (Kampfmittelbelastungsauskunft) für das Plangebiet sind 
gebührenpflichtig beim Munitionsbergungsdienst des Landesamtes für zentrale 
Aufgaben und Technik der Polizei, Brand- und Katastrophenschutz M-V, Graf-York-
Str. 6, 19061 Schwerin, zu erhalten. Ein Auskunftsersuchen wird rechtzeitig vor 
Baubeginn empfohlen. 
Werden bei Erdarbeiten kampfmittelverdächtige Gegenstände oder Munition 
aufgefunden, ist aus Sicherheitsgründen die Arbeit an der Fundstelle und der 
unmittelbaren Umgebung sofort einzustellen und der Munitionsbergungsdienst des 
Landes Mecklenburg-Vorpommern zu benachrichtigen. Nötigenfalls ist die Polizei 
und ggf. die örtliche Ordnungsbehörde hinzuziehen. 
 
Gemäß § 52 LBauO ist der Bauherr für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 
Vorschriften verantwortlich. Es wird auf die allgemeinen Pflichten als Bauherr 
hingewiesen, Gefährdungen für auf der Baustelle arbeitende Personen so weit wie 
möglich auszuschließen. Dazu kann auch die Pflicht gehören, vor Baubeginn 
Erkundungen über eine mögliche Kampfmittelbelastung des Baufeldes einzuholen. 
 

4. GEWÄSSERSCHUTZ 
 
Niederschlagswasser, welches von unbeschichteten kupfer-, zink- und 
bleigedeckten Dachflächen abfließt, gilt als belastet. Einträge von belastetem 
Niederschlagswasser in das Grundwasser sind grundsätzlich auszuschließen. 
 
Mit den Bauarbeiten Im Plangebiet sind eventuell vorhandene Drainageleitungen 
und sonstige Vorflutleitungen in ihrer Funktionsfähigkeit zu erhalten bzw. 
wiederherzustellen. 
Lagerung, Abfüllen und Umschlagen von wassergefährdenden Stoffen oder 
Herstellen, Behandeln und Verwenden von wassergefährdenden Stoffen hat auf der 
Grundlage des § 62 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) i.V.m. der Verordnung über 
Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) so zu erfolgen, 
dass eine Gefährdung des Grund- und Oberflächenwassers nicht zu besorgen ist. 
 
Werden bei der Durchführung der Planung Erdaufschlüsse auch Flächenkollektoren 
oder Erdwärmesonden für Wärmepumpen notwendig, mit denen unmittelbar oder 
mittelbar auf die Bewegung oder die Beschaffenheit des Grundwassers eingewirkt 
wird, sind diese gemäß § 49 Abs. 1 WHG einen Monat vor Baubeginn bei der 
unteren Wasserbehörde anzuzeigen. Dies trifft ebenso für eventuell notwendige 
Grundwasserabsenkungen während der Baumaßnahmen zu. 
 
Der natürliche Abfluss wild abfließenden Wassers auf ein tiefer liegendes 
Grundstück darf nicht zum Nachteil eines höher liegenden Grundstücks behindert 
werden bzw. zum Nachteil eines tiefer liegenden Grundstücks verstärkt oder auf 
andere Weise verändert werden. 

 
5. HINWEISE ZU VERSORGUNGSLEITUNGEN 
 

Versorgungsleitungen dürfen ohne Zustimmung des Eigentümers nicht überbaut 
oder umverlegt werden. Es sind die üblichen Schutz- und Sicherheitsabstände 
einzuhalten. Konkrete Angaben machen die Versorgungsträger auf Anfrage. Im 
Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen sind bei der Ausführungsplanung und 
Bauausführung die Vorschriften der Versorgungsträger zum Schutz der Leitungen 
und Kabel zu beachten. 
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6. SCHIFFFAHRT 

 
Anlagen und ortsfeste Einrichtungen aller Art dürfen gemäß § 34 Abs. 4 des 
Bundeswasserstraßengesetzes (WaStrG) weder durch ihre Ausgestaltung noch 
durch ihren Betrieb zu Verwechselungen mit Schifffahrtszeichen Anlass geben, 
deren Wirkung beeinträchtigen, deren Betrieb behindern oder die Schiffsführer 
durch Blendwirkungen, Spiegelungen oder anders irreführen oder behindern. 
Wirtschaftswerbung in Verbindung mit Schifffahrtszeichen ist unzulässig. Von der 
Wasserstraße aus sollen ferner weder rote, gelbe, grüne, blaue noch mit 
Natriumdampf- Niederdrucklampen direkt leuchtende oder indirekt beleuchtete 
Flächen sichtbar sein. Die Sichtbarkeit sowie Erkennbarkeit der Richtfeuerlinie in 
Hohen Wieschendorf darf nicht beeinträchtigt werden. Anträge zur Errichtung von 
Leuchtreklamen usw. sind dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA Ostsee) 
zur fachlichen Stellungnahme vorzulegen. 
 

7. GEHÖLZSCHUTZMAßNAHMEN 
 

Während der Bauzeit sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, so zu erwarten ist, 
dass die Bäume durch Baumaßnahmen beeinträchtigt werden könnten. 
 

8. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BELANGE 
 

8.1 Gehölzschnitt und Gehölzbeseitigung 
Der Schnitt oder die Beseitigung von Gehölzen darf gemäß § 39 Abs. 5 Nr. 2 des 
Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) nur im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 
letzten Tag im Februar eines jeden Jahres durchgeführt werden. In einem anderen 
Zeitraum sind nur schonende Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des 
Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen zulässig. 
Ausnahmen außerhalb dieser Zeit sind nur zulässig, sofern der gutachterliche 
Nachweis durch den Verursacher erbracht wird, dass die artenschutzrechtlichen 
Bestimmungen des § 44 Abs. 1 BNatSchG eingehalten werden. Der Nachweis, dass 
keine geschützten Tierarten (z.B. Brutvögel, Fledermäuse) vorkommen bzw. 
erheblich beeinträchtigt werden, ist durch den Verursacher der zuständigen 
Naturschutzbehörde rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme vorzulegen. 
 

8.2 Minimierungs- und Vermeidungsmaßnahmen 
Brutvögel 
Um den Verbotstatbestand der Tötung für die Brutvogelarten gemäß § 44 Abs. 1 
BNatSchG zu vermeiden, sind die Arbeiten der Baufeldfreimachung/ Beräumung 
der Freiflächen und das Entfernen von Gehölzen im Zeitraum vom 01. Oktober bis 
zum letzten Tag im Februar eines jeden Jahres durchzuführen. 
 
Reptilien und Amphibien 
Um den Verbotstatbestand der Tötung für die Artengruppen Reptilien und 
Amphibien gemäß § 44 Abs. 1 BNatSchG zu vermeiden, ist bei Erdarbeiten darauf 
zu achten, dass steile Böschungen vermieden werden bzw. die Gräben und Gruben 
schnellstmöglich zu verschließen sind und vorher eventuell hereingefallene Tiere 
(Amphibien, Reptilien usw.) aus den Gräben und Gruben zu entfernen sind. 
 
Nachtaktive Insekten, Fledermäuse  
Die Außenbeleuchtung ist zum Schutz von nachtaktiven flugfähigen Insektenarten 
und Fledermäusen so zu gestalten, dass diese nicht durch das Licht angelockt 
werden. 
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9. FOLGEKOSTEN 
 

9.1 Die Sicherung und Pflege und der Unterhalt der grünordnerischen Maßnahmen 
sowie der Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
Boden, Natur und Landschaft erfolgt bis zum Satzungsbeschluss. Für die Fläche für 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft wird bis zum Satzungsbeschluss die Realisierbarkeit und Umsetzbarkeit 
der Maßnahme zum vollständigen Rückbau der Stellplatzfläche und der 
Unterbauflächen (Schotter-Kies-Sand-Gemisch) geregelt und die Umsetzung der 
Aufwertungsmaßnahmen abgesichert. 
 

9.2 Die Anforderungen an die Sicherung der Löschwasserversorgung erfolgen bis zum 
Satzungsbeschluss für die festgesetzte Fläche für die Zisterne. 

 
9.3 Die Anforderungen zur Ableitung des anfallenden Oberflächenwassers erfolgen bis 

zum Satzungsbeschluss unter Beachtung der bisher vorliegenden 
wasserrechtlichen Erlaubnis. 

 
9.4 Die Sicherung der Flächen des Geh-, Fahr- und Leitungsrechtes für die Entsorgung 

durch den Abfallwirtschaftsbetrieb erfolgt bis zum Satzungsbeschluss. 
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